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ErwGr

Erwägungsgrund 111 - Ausnahmen für bestimmte Fälle internationaler Übermittlungen

1 Datenübermittlungen sollten unter bestimmten Voraussetzungen zulässig sein, nämlich wenn die
betroffene Person ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt hat, wenn die Übermittlung gelegentlich
erfolgt und im Rahmen eines Vertrags oder zur Geltendmachung von Rechtsansprüchen, sei es vor
Gericht oder auf dem Verwaltungswege oder in außergerichtlichen Verfahren, wozu auch Verfahren
vor Regulierungsbehörden zählen, erforderlich ist. 2 Die Übermittlung sollte zudem möglich sein,
wenn sie zur Wahrung eines im Unionsrecht oder im Recht eines Mitgliedstaats festgelegten wichtigen
öffentlichen Interesses erforderlich ist oder wenn sie aus einem durch Rechtsvorschriften
vorgesehenen Register erfolgt, das von der Öffentlichkeit oder Personen mit berechtigtem Interesse
eingesehen werden kann. 3 In letzterem Fall sollte sich eine solche Übermittlung nicht auf die
Gesamtheit oder ganze Kategorien der im Register enthaltenen personenbezogenen Daten erstrecken
dürfen. 4 Ist das betreffende Register zur Einsichtnahme durch Personen mit berechtigtem Interesse
bestimmt, sollte die Übermittlung nur auf Anfrage dieser Personen oder nur dann erfolgen, wenn
diese Personen die Adressaten der Übermittlung sind, wobei den Interessen und Grundrechten der
betroffenen Person in vollem Umfang Rechnung zu tragen ist.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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